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Viertes Kapitel. Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Erster Abschnitt. Grundsätze

§ 41 Leistungsberechtigte. (1) Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel
sind Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen
Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen
nach § 43 bestreiten können, wenn sie die Voraussetzungen nach Absatz 2, 3
oder 3a erfüllen.
(2) 1Leistungsberechtigt sind Personen nach Absatz 1 wegen Alters, wenn sie

die Altersgrenze erreicht haben. 2Personen, die vor dem 1. Januar 1947 gebo-
ren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. 3 Für
Personen, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird die Alters-
grenze wie folgt angehoben:

für den
Geburts-
jahrgang

erfolgt eine
Anhebung
um Monate

auf Vollendung
eines Lebensalters von

1947  1 65 Jahren und 1 Monat

1948  2 65 Jahren und 2 Monaten

1949  3 65 Jahren und 3 Monaten

1950  4 65 Jahren und 4 Monaten

1951  5 65 Jahren und 5 Monaten

1952  6 65 Jahren und 6 Monaten

1953  7 65 Jahren und 7 Monaten

1954  8 65 Jahren und 8 Monaten

1955  9 65 Jahren und 9 Monaten

1956 10 65 Jahren und 10 Monaten

1957 11 65 Jahren und 11 Monaten

1958 12 66 Jahren

1959 14 66 Jahren und 2 Monaten

1960 16 66 Jahren und 4 Monaten

1961 18 66 Jahren und 6 Monaten

1962 20 66 Jahren und 8 Monaten

1963 22 66 Jahren und 10 Monaten

ab 1964 24 67 Jahren

(3) Leistungsberechtigt sind Personen nach Absatz 1 wegen einer dauerhaften
vollen Erwerbsminderung, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben, un-
abhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne

4. Kapitel. Grundsicherung im Alter § 41 SGB XII 2
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des § 43 Absatz 2 des Sechsten Buches1) sind und bei denen unwahrscheinlich
ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
(3a) Leistungsberechtigt sind Personen nach Absatz 1, die das 18. Lebensjahr

vollendet haben, für den Zeitraum, in dem sie
1. in einer Werkstatt für behinderte Menschen (§ 57 des Neunten Buches2))
oder bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 des Neunten Buches) das
Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich durchlaufen oder

2. in einem Ausbildungsverhältnis stehen, für das sie ein Budget für Ausbildung
(§ 61a des Neunten Buches) erhalten.

(4) Keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem Kapitel hat, wer in den
letzten zehn Jahren die Bedürftigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei-
geführt hat.

§ 41a Vorübergehender Auslandsaufenthalt. Leistungsberechtigte, die
sich länger als vier Wochen ununterbrochen im Ausland aufhalten, erhalten
nach Ablauf der vierten Woche bis zu ihrer nachgewiesenen Rückkehr ins
Inland keine Leistungen.

§ 42 Bedarfe. Die Bedarfe nach diesem Kapitel umfassen:
1. die Regelsätze nach den Regelbedarfsstufen der Anlage zu § 28; § 27a
Absatz 3 und Absatz 4 ist anzuwenden; § 29 Absatz 1 Satz 1 letzter Halbsatz
und Absatz 2 bis 5 ist nicht anzuwenden,

2. die zusätzlichen Bedarfe nach dem Zweiten Abschnitt des Dritten Kapitels
sowie Bedarfe nach § 42b,

3. die Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach dem Dritten Abschnitt des
Dritten Kapitels, ausgenommen die Bedarfe nach § 34 Absatz 7,

4. Bedarfe für Unterkunft und Heizung
a) bei Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen nach § 42a,
b) bei Leistungsberechtigten, deren notwendiger Lebensunterhalt sich nach
§ 27b Absatz 1 Nummer 2 oder nach § 27c Absatz 1 Nummer 2 ergibt, in
Höhe der durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen
für die Warmmiete eines Einpersonenhaushalts im Bereich des nach § 46b
zuständigen Trägers,

5. ergänzende Darlehen nach § 37 Absatz 1 und Darlehen bei am Monatsende
fälligen Einkommen nach § 37a.

§ 42a Bedarfe für Unterkunft und Heizung. (1) Für Leistungsberechtigte
sind angemessene Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach dem Vierten
Abschnitt des Dritten Kapitels sowie nach § 42 Nummer 4 Buchstabe b
anzuerkennen, soweit in den folgenden Absätzen nichts Abweichendes geregelt
ist.
(2) 1 Für die Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung bei

1. Leistungsberechtigten, die in einer Wohnung nach Satz 2 leben, gelten die
Absätze 3 und 4,

1)Nr. 6.
2)Nr. 9.

2 SGB XII §§ 41a–42a 12. Buch. Sozialhilfe
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2. Leistungsberechtigten, die nicht in einer Wohnung nach Nummer 1 leben,
weil ihnen zur Erbringung von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches1)
allein oder zu zweit ein persönlicher Wohnraum und zusätzliche Räumlich-
keiten zur gemeinschaftlichen Nutzung nach Satz 3 zu Wohnzwecken über-
lassen werden, gelten die Absätze 5 und 6,

3. Leistungsberechtigten, die weder in einer Wohnung nach Nummer 1 noch
in einem persönlichen Wohnraum und zusätzlichen Räumlichkeiten nach
Nummer 2 untergebracht sind und für die § 42 Nummer 4 Buchstabe b
nicht anzuwenden ist, gilt Absatz 7.

2Wohnung ist die Zusammenfassung mehrerer Räume, die von anderen Woh-
nungen oder Wohnräumen baulich getrennt sind und die in ihrer Gesamtheit
alle für die Führung eines Haushalts notwendigen Einrichtungen, Ausstattun-
gen und Räumlichkeiten umfassen. 3Persönlicher Wohnraum ist ein Wohn-
raum, der Leistungsberechtigten allein oder zu zweit zur alleinigen Nutzung
überlassen wird, und zusätzliche Räumlichkeiten sind Räume, die Leistungs-
berechtigten zusammen mit weiteren Personen zur gemeinschaftlichen Nut-
zung überlassen werden.
(3) 1Lebt eine leistungsberechtigte Person

1. zusammen mit mindestens einem Elternteil, mit mindestens einem volljäh-
rigen Geschwisterkind oder einem volljährigen Kind in einer Wohnung im
Sinne von Absatz 2 Satz 2 und sind diese Mieter oder Eigentümer der
gesamten Wohnung (Mehrpersonenhaushalt) und

2. ist sie nicht vertraglich zur Tragung von Unterkunftskosten verpflichtet,
sind ihr Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach den Sätzen 2 bis 5 anzuer-
kennen. 2Als Bedarf sind leistungsberechtigten Personen nach Satz 1 diejenigen
Aufwendungen für Unterkunft als Bedarf anzuerkennen, die sich aus der
Differenz der angemessenen Aufwendungen für den Mehrpersonenhaushalt
entsprechend der Anzahl der dort wohnenden Personen ergeben und für einen
Haushalt mit einer um eins verringerten Personenzahl. 3Für die als Bedarf zu
berücksichtigenden angemessenen Aufwendungen für Heizung ist der Anteil
an den tatsächlichen Gesamtaufwendungen für die Heizung der Wohnung zu
berücksichtigen, der sich für die Aufwendungen für die Unterkunft nach Satz 2
ergibt. 4Abweichend von § 35 kommt es auf die nachweisbare Tragung von
tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nicht an. 5Die Sätze
2 und 3 gelten nicht, wenn die mit der leistungsberechtigten Person zusam-
menlebenden Personen darlegen, dass sie ihren Lebensunterhalt einschließlich
der ungedeckten angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
aus eigenen Mitteln nicht decken können; in diesen Fällen findet Absatz 4
Satz 1 Anwendung.
(4) 1Lebt eine leistungsberechtigte Person zusammen mit anderen Personen

in einer Wohnung im Sinne von Absatz 2 Satz 2 (Wohngemeinschaft) oder lebt
die leistungsberechtigte Person zusammen mit in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1
genannten Personen und ist sie vertraglich zur Tragung von Unterkunftskosten
verpflichtet, sind die von ihr zu tragenden Aufwendungen für Unterkunft und
Heizung bis zu dem Betrag als Bedarf anzuerkennen, der ihrem nach der Zahl
der Bewohner zu bemessenden Anteil an den Aufwendungen für Unterkunft

1)Nr. 9.
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und Heizung entspricht, die für einen entsprechenden Mehrpersonenhaushalt
als angemessen gelten. 2 Satz 1 gilt nicht, wenn die leistungsberechtigte Person
auf Grund einer mietvertraglichen Vereinbarung nur für konkret bestimmte
Anteile des Mietzinses zur Zahlung verpflichtet ist; in diesem Fall sind die
tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung bis zu dem Betrag
als Bedarf anzuerkennen, der für einen Einpersonenhaushalt angemessen ist,
soweit der von der leistungsberechtigten Person zu zahlende Mietzins zur
gesamten Wohnungsmiete in einem angemessenen Verhältnis steht. 3Überstei-
gen die tatsächlichen Aufwendungen der leistungsberechtigten Person die nach
den Sätzen 1 und 2 angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung, gilt § 35 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.
(5) 1 Für leistungsberechtigte Personen, die in Räumlichkeiten nach Absatz 2

Satz 1 Nummer 2 leben, werden die tatsächlichen Aufwendungen für die
Unterkunft, soweit sie angemessen sind, als Bedarf berücksichtigt für
1. den persönlichen Wohnraum in voller Höhe, wenn er allein bewohnt wird,
und jeweils hälftig, wenn er von zwei Personen bewohnt wird,

2. einen Zuschlag für den persönlichen Wohnraum, der vollständig oder teil-
weise möbliert zur Nutzung überlassen wird, in der sich daraus ergebenden
Höhe,

3. die Räumlichkeiten, die vorrangig zur gemeinschaftlichen Nutzung der
leistungsberechtigten Person und anderer Bewohner bestimmt sind (Gemein-
schaftsräume), mit einem Anteil, der sich aus der Anzahl der vorgesehenen
Nutzer bei gleicher Aufteilung ergibt.

2 Für die tatsächlichen Aufwendungen für die Heizung werden die auf den
persönlichen Wohnraum und die auf die Gemeinschaftsräume entfallenden
Anteile als Bedarf anerkannt, soweit sie angemessen sind. 3Tatsächliche Auf-
wendungen für Unterkunft und Heizung nach den Sätzen 1 und 2 gelten als
angemessen, wenn sie die Höhe der durchschnittlichen angemessenen tatsäch-
lichen Aufwendungen für die Warmmiete von Einpersonenhaushalten nicht
überschreiten. 4Maßgeblich ist die Höhe der sich nach Satz 3 ergebenden
durchschnittlichen Warmmiete im Zuständigkeitsbereich desjenigen Trägers,
der für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel für in Wohnungen
lebende Leistungsberechtigte, die zur gleichen Zeit keine Leistungen nach dem
Siebten bis Neunten Kapitel oder nach Teil 2 des Neunten Buches1) erhalten,
zuständig ist (örtlicher Träger) und in dessen örtlichem Zuständigkeitsbereich
die Räumlichkeiten nach Satz 1 liegen. 5Hat ein zuständiger örtlicher Träger
innerhalb seines örtlichen Zuständigkeitsbereiches mehr als eine Angemessen-
heitsgrenze festgelegt, so können die sich daraus ergebenden örtlichen Abgren-
zungen für die Durchschnittsbildung nach Satz 3 zu Grunde gelegt werden.
6Überschreiten die tatsächlichen Aufwendungen die Angemessenheitsgrenze
nach Satz 3, sind um bis zu 25 Prozent höhere als die angemessenen Auf-
wendungen anzuerkennen, wenn die leistungsberechtigte Person die höheren
Aufwendungen durch einen Vertrag mit gesondert ausgewiesenen zusätzlichen
Kosten nachweist für
1. Zuschläge nach Satz 1 Nummer 2,

1)Nr. 9.

2 SGB XII § 42a 12. Buch. Sozialhilfe
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2.Wohn- und Wohnnebenkosten, sofern diese Kosten im Verhältnis zu ver-
gleichbaren Wohnformen angemessen sind,

3. Haushaltsstrom, Instandhaltung des persönlichen Wohnraums und der
Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung sowie die Ausstattung mit
Haushaltsgroßgeräten oder

4. Gebühren für Telekommunikation sowie Gebühren für den Zugang zu
Rundfunk, Fernsehen und Internet.

7Die zusätzlichen Aufwendungen nach Satz 6 Nummer 2 bis 4 sind nach der
Anzahl der in einer baulichen Einheit lebenden Personen zu gleichen Teilen
aufzuteilen.
(6) 1Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft nach Absatz 4 den

der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang und hat der für die
Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige Träger Anhaltspunkte
dafür, dass ein anderer Leistungsträger diese Aufwendungen ganz oder teilweise
zu übernehmen verpflichtet ist, wirkt er auf eine sachdienliche Antragstellung
bei diesem Leistungsträger hin. 2Übersteigen die tatsächlichen Aufwendungen
die Angemessenheitsgrenze nach Absatz 5 Satz 3 um mehr als 25 Prozent,
umfassen die Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches1) auch diese Auf-
wendungen.
(7) 1Lebt eine leistungsberechtigte Person in einer sonstigen Unterkunft

nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 allein, so sind höchstens die durchschnittlichen
angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einper-
sonenhaushaltes im örtlichen Zuständigkeitsbereich des für die Ausführung des
Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen Trägers als Bedarf anzuerkennen.
2Lebt die leistungsberechtigte Person zusammen mit anderen Bewohnern in
einer sonstigen Unterkunft, so sind höchstens die angemessenen tatsächlichen
Aufwendungen als Bedarf anzuerkennen, die die leistungsberechtigte Person
nach der Zahl der Bewohner anteilig an einem entsprechenden Mehrpersonen-
haushalt zu tragen hätte. 3Höhere als die sich nach Satz 1 oder 2 ergebenden
Aufwendungen können im Einzelfall als Bedarf anerkannt werden, wenn
1. eine leistungsberechtigte Person voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten
ab der erstmaligen Anerkennung von Bedarfen nach Satz 1 oder Satz 2 in
einer angemessenen Wohnung untergebracht werden kann oder, sofern dies
als nicht möglich erscheint, voraussichtlich auch keine hinsichtlich Ausstat-
tung und Größe sowie Höhe der Aufwendungen angemessene Unterbrin-
gung in einer sonstigen Unterkunft verfügbar ist oder

2. die Aufwendungen zusätzliche haushaltsbezogene Aufwendungen beinhal-
ten, die ansonsten über die Regelbedarfe abzudecken wären.

§ 42b Mehrbedarfe. (1) Für Bedarfe, die nicht durch den Regelsatz abge-
deckt sind, werden ergänzend zu den Mehrbedarfen nach § 30 die Mehrbedarfe
nach den Absätzen 2 bis 4 anerkannt.
(2) 1 Für die Mehraufwendungen bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung

wird ein Mehrbedarf anerkannt

1)Nr. 9.
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1. in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach § 56 des Neunten Bu-
ches1),

2. bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches oder
3. im Rahmen vergleichbarer anderer tagesstrukturierender Angebote.
2Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in Verantwor-
tung eines Leistungsanbieters nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 angeboten wird oder
durch einen Kooperationsvertrag zwischen diesem und dem für die gemein-
schaftliche Mittagsverpflegung an einem anderen Ort Verantwortlichen verein-
bart ist. 3Die Mehraufwendungen je Arbeitstag sind ein Dreißigstel des Betrags,
der sich nach § 2 Absatz 1 Satz 2 der Sozialversicherungsentgeltverordnung2) in
der jeweiligen Fassung ergibt.
(3) 1 Für Leistungsberechtigte mit Behinderungen, denen Hilfen zur Schul-

bildung oder Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung nach
§ 112 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Neunten Buches geleistet werden, wird
ein Mehrbedarf von 35 Prozent der maßgebenden Regelbedarfsstufe an-
erkannt. 2 In besonderen Einzelfällen ist der Mehrbedarf nach Satz 1 über die
Beendigung der dort genannten Leistungen hinaus während einer angemesse-
nen Einarbeitungszeit von bis zu drei Monaten anzuerkennen. 3 In den Fällen
des Satzes 1 oder des Satzes 2 ist § 30 Absatz 1 Nummer 2 nicht anzuwenden.
(4) Die Summe des nach Absatz 3 und § 30 Absatz 1 bis 5 insgesamt

anzuerkennenden Mehrbedarfs darf die Höhe der maßgebenden Regelbedarfs-
stufe nicht übersteigen.

§ 43 Einsatz von Einkommen und Vermögen. (1) 1 Für den Einsatz des
Einkommens sind die §§ 82 bis 84 und für den Einsatz des Vermögens die §§ 90
und 91 anzuwenden, soweit in den folgenden Absätzen nichts Abweichendes
geregelt ist. 2Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegat-
ten oder Lebenspartners sowie des Partners einer eheähnlichen oder lebenspart-
nerschaftsähnlichen Gemeinschaft, die dessen notwendigen Lebensunterhalt
nach § 27a übersteigen, sind zu berücksichtigen.
(2) Zusätzlich zu den nach § 82 Absatz 2 vom Einkommen abzusetzenden

Beträgen sind Einnahmen aus Kapitalvermögen abzusetzen, soweit sie einen
Betrag von 26 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen.
(3) 1Die Verletztenrente nach dem Siebten Buch ist teilweise nicht als Ein-

kommen zu berücksichtigen, wenn sie auf Grund eines in Ausübung der Wehr-
pflicht bei der Nationalen Volksarmee der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik erlittenen Gesundheitsschadens erbracht wird. 2Dabei be-
stimmt sich die Höhe des nicht zu berücksichtigenden Betrages nach der Höhe
der Grundrente nach § 31 des Bundesversorgungsgesetzes, die für den Grad der
Schädigungsfolgen zu zahlen ist, der der jeweiligen Minderung der Erwerbs-
fähigkeit entspricht. 3Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 20 Prozent
beträgt der nicht zu berücksichtigende Betrag zwei Drittel, bei einer Min-
derung der Erwerbsfähigkeit um 10 Prozent ein Drittel der Mindestgrundrente
nach dem Bundesversorgungsgesetz.

1)Nr. 9.
2)Nr. 2c.

2 SGB XII § 43 12. Buch. Sozialhilfe
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(4) Erhalten Leistungsberechtigte nach dem Dritten Kapitel in einem Land
nach § 29 Absatz 1 letzter Halbsatz und Absatz 2 bis 5 festgesetzte und fort-
geschriebene Regelsätze und sieht das Landesrecht in diesem Land für Leis-
tungsberechtigte nach diesem Kapitel eine aufstockende Leistung vor, dann ist
diese Leistung nicht als Einkommen nach § 82 Absatz 1 zu berücksichtigen.
(5) § 39 Satz 1 ist nicht anzuwenden.

Zweiter Abschnitt. Verfahrensbestimmungen

§ 43a Gesamtbedarf, Zahlungsanspruch und Direktzahlung. (1) Der
monatliche Gesamtbedarf ergibt sich aus der Summe der nach § 42 Nummer 1
bis 4 anzuerkennenden monatlichen Bedarfe.
(2) Die Höhe der monatlichen Geldleistung im Einzelfall (monatlicher Zah-

lungsanspruch) ergibt sich aus dem Gesamtbedarf nach Absatz 1 zuzüglich
Nachzahlungen und abzüglich des nach § 43 Absatz 1 bis 4 einzusetzenden
Einkommens und Vermögens sowie abzüglich von Aufrechnungen und Ver-
rechnungen nach § 44b.
(3) 1 Sehen Vorschriften des Dritten Kapitels vor, dass Bedarfe, die in den

Gesamtbedarf eingehen, durch Zahlungen des zuständigen Trägers an Emp-
fangsberechtigte gedeckt werden können oder zu decken sind (Direktzahlung),
erfolgt die Zahlung durch den für die Ausführung des Gesetzes nach diesem
Kapitel zuständigen Träger, und zwar bis zur Höhe des jeweils anerkannten
Bedarfs, höchstens aber bis zu der sich nach Absatz 2 ergebenden Höhe des
monatlichen Zahlungsanspruchs; die §§ 34a und 34b bleiben unberührt. 2 Satz 1
gilt entsprechend, wenn Leistungsberechtigte eine Direktzahlung wünschen.
3Erfolgt eine Direktzahlung, hat der für die Ausführung des Gesetzes nach
diesem Kapitel zuständige Träger die leistungsberechtigte Person darüber
schriftlich zu informieren.
(4) Der für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige

Träger kann bei Zahlungsrückständen aus Stromlieferverträgen für Haushalts-
strom, die zu einer Unterbrechung der Energielieferung berechtigen, für die
laufenden Zahlungsverpflichtungen einer leistungsberechtigten Person eine Di-
rektzahlung entsprechend Absatz 3 Satz 1 vornehmen.

§ 44 Antragserfordernis, Erbringung von Geldleistungen, Bewil-
ligungszeitraum. (1) 1Leistungen nach diesem Kapitel werden auf Antrag
erbracht. 2Gesondert zu beantragen sind Leistungen zur Deckung von Bedarfen
nach § 42 Nummer 2 in Verbindung mit den §§ 31 und 33 sowie zur Deckung
der Bedarfe nach § 42 Nummer 3 in Verbindung mit § 34 Absatz 5 und nach
§ 42 Nummer 5.
(2) 1Ein Antrag nach Absatz 1 wirkt auf den Ersten des Kalendermonats

zurück, in dem er gestellt wird, wenn die Voraussetzungen des § 41 innerhalb
dieses Kalendermonats erfüllt werden. 2Leistungen zur Deckung von Bedarfen
nach § 42 werden vorbehaltlich Absatz 4 Satz 2 nicht für Zeiten vor dem sich
nach Satz 1 ergebenden Kalendermonat erbracht.
(3) 1Leistungen zur Deckung von Bedarfen nach § 42 werden in der Regel

für einen Bewilligungszeitraum von zwölf Kalendermonaten bewilligt. 2 Sofern
über den Leistungsanspruch nach § 44a vorläufig entschieden wird, soll der
Bewilligungszeitraum nach Satz 1 auf höchstens sechs Monate verkürzt werden.
3Bei einer Bewilligung nach dem Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozial-

4. Kapitel. Grundsicherung im Alter §§ 43a, 44 SGB XII 2
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geld nach dem Zweiten Buch1), der mit Erreichen der Altersgrenze nach § 7a
des Zweiten Buches endet, beginnt der Bewilligungszeitraum erst mit dem
Ersten des Monats, der auf den sich nach § 7a des Zweiten Buches ergebenden
Monat folgt.
(4) 1Leistungen zur Deckung von wiederkehrenden Bedarfen nach § 42

Nummer 1, 2 und 4 werden monatlich im Voraus erbracht. 2 Für Leistungen
zur Deckung der Bedarfe nach § 42 Nummer 3 sind die §§ 34a und 34b
anzuwenden.

§ 44a Vorläufige Entscheidung. (1) Über die Erbringung von Geldleistun-
gen ist vorläufig zu entscheiden, wenn die Voraussetzungen des § 41 Absatz 2
und 3 feststehen und
1. zur Feststellung der weiteren Voraussetzungen des Anspruchs auf Geldleis-
tungen voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist und die weiteren Voraus-
setzungen für den Anspruch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen
oder

2. ein Anspruch auf Geldleistungen dem Grunde nach besteht und zur Fest-
stellung seiner Höhe voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist.

(2) 1Der Grund der Vorläufigkeit der Entscheidung ist im Verwaltungsakt
des ausführenden Trägers anzugeben. 2Eine vorläufige Entscheidung ergeht
nicht, wenn die leistungsberechtigte Person die Umstände, die einer sofortigen
abschließenden Entscheidung entgegenstehen, zu vertreten hat.
(3) Soweit die Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 des Zehnten Buches2)

vorliegen, ist die vorläufige Entscheidung mit Wirkung für die Zukunft zu-
rückzunehmen; § 45 Absatz 2 des Zehnten Buches findet keine Anwendung.
(4) Steht während des Bewilligungszeitraums fest, dass für Monate, für die

noch keine vorläufig bewilligten Leistungen erbracht wurden, kein Anspruch
bestehen wird und steht die Höhe des Anspruchs für die Monate endgültig fest,
für die bereits vorläufig Geldleistungen erbracht worden sind, kann der aus-
führende Träger für den gesamten Bewilligungszeitraum eine abschließende
Entscheidung bereits vor dessen Ablauf treffen.
(5) 1Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums hat der für die Ausführung des

Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige Träger abschließend über den monat-
lichen Leistungsanspruch zu entscheiden, sofern die vorläufig bewilligte Geld-
leistung nicht der abschließend festzustellenden entspricht. 2Anderenfalls trifft
der ausführende Träger nur auf Antrag der leistungsberechtigten Person eine
abschließende Entscheidung für den gesamten Bewilligungszeitraum. 3Die leis-
tungsberechtigte Person ist nach Ablauf des Bewilligungszeitraums verpflichtet,
die von dem der für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständi-
ge Träger zum Erlass einer abschließenden Entscheidung geforderten leistungs-
erheblichen Tatsachen nachzuweisen; die §§ 60, 61, 65,
Zeichensetzung amtlich. und 65a des Ersten Buches3) gelten entsprechend.
4Kommt die leistungsberechtigte Person ihrer Nachweispflicht trotz angemes-
sener Fristsetzung und schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen bis zur

1)Nr. 1.
2)Nr. 10.
3)Nr. 12.

2 SGB XII § 44a 12. Buch. Sozialhilfe


